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Text 

Heilbehelfe und Hilfe bei körperlichen Gebrechen 

§ 93. (1) Brillen, orthopädische Schuheinlagen, Bruchbänder und sonstige notwendige Heilbehelfe 
sowie Hilfsmittel (Abs. 6) sind dem Versicherten für sich und seine Angehörigen in einfacher und 
zweckentsprechender Ausführung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu gewähren. 

(2) Die Kosten der Heilbehelfe und Hilfsmittel werden vom Versicherungsträger nur dann 
übernommen, wenn sie höher sind als 20% der Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 Abs. 3 ASVG). Der vom 
Versicherten zu tragende Kostenanteil (§ 86) hat mindestens 20% dieser Höchstbeitragsgrundlage zu 
betragen. 

(2a) Die Kosten für Brillen und Kontaktlinsen werden vom Versicherungsträger nur dann 
übernommen, wenn sie höher sind als 60% der Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 Abs. 3 ASVG); bei 
Leistungen für Angehörige nach § 83 Abs. 2 Z 2 bis 6 und Abs. 4 ist Abs. 2 anzuwenden. Der vom 
Versicherten/von der Versicherten zu tragende Kostenanteil (§ 86) hat mindestens 60% dieser 
Höchstbeitragsgrundlage (20% dieser Höchsbeitragsgrundlage bei Leistungen für Angehörige nach § 83 
Abs. 2 Z 2 bis 6 und Abs. 4) zu betragen. Die Kosten für Dreistärkengläser (Gleitsicht- und 
Trifokalgläser) werden nicht übernommen. 

(3) Abs. 2 gilt nicht für ständig benötigte Heilbehelfe und Hilfsmittel, die nur einmal oder nur 
kurzfristig verwendet werden können und daher in der Regel mindestens einmal im Monat erneuert 
werden müssen. 

(4) Der Versicherungsträger hat auch die sonst vom Versicherten gemäß Abs. 2 und 2a zu tragenden 
Kosten bzw. den Kostenanteil (§ 86) zu übernehmen: 

 a) bei Versicherten (Angehörigen), die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. für die 
ohne Rücksicht auf das Lebensalter Anspruch auf die erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 
Abs. 4 bis 7 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, besteht und 
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 b) bei Vorliegen einer besonderen sozialen Schutzbedürftigkeit im Sinne des § 92 Abs. 5. 

(5) Das Ausmaß der vom Versicherungsträger zu übernehmenden Kosten darf einen durch die 
Satzung festzusetzenden Höchstbetrag nicht übersteigen; die Satzung kann diesen Höchstbetrag 
einheitlich oder für bestimmte Arten von Heilbehelfen und Hilfsmitteln in unterschiedlicher Höhe 
festsetzen, und zwar bei Hilfsmitteln im Sinne des Abs. 6 lit. a und bei Krankenfahrstühlen höchstens mit 
dem 25fachen, ansonsten höchstens mit dem 10fachen der Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 Abs. 3 
ASVG). In den Fällen des Abs. 3 gilt der Höchstbetrag für den Monatsbedarf. 

(6) Hilfsmittel sind nicht zu gewähren, soweit auf diese ein Anspruch aus der gesetzlichen 
Unfallversicherung, eine Leistungsverpflichtung im Rahmen der medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation oder ein gleichartiger Anspruch nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, nach dem 
Heeresversorgungsgesetz, nach dem Opferfürsorgegesetz, nach dem Bundesgesetz über die Gewährung 
von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, nach dem Impfschadengesetz oder nach dem 
Strafvollzugsgesetz besteht. Als Hilfsmittel sind hiebei solche Gegenstände oder Vorrichtungen 
anzusehen, die geeignet sind, 

 a) die Funktion fehlender oder unzulänglicher Körperteile zu übernehmen oder 

 b) die mit einer Verstümmelung, Verunstaltung oder einem Gebrechen verbundene körperliche oder 
psychische Beeinträchtigung zu mildern oder zu beseitigen. 

Als freiwillige Leistung kann der Versicherungsträger in solchen Fällen überdies, sofern dies notwendig 
und zweckmäßig ist, Krankenbehandlung und Anstaltspflege gewähren, soweit auf diese Leistungen nicht 
schon ein Anspruch aus dem Versicherungsfall der Krankheit besteht. 

(7) Für Heilbehelfe und Hilfsmittel, die nur vorübergehend gebraucht werden und nach ihrer Art 
ohne gesundheitliche Gefahren von mehreren Personen benützt werden können, wie zum Beispiel 
Krücken oder Krankenfahrstühle, kann die Satzung bestimmen, daß diese auch leihweise durch den 
Versicherungsträger bzw. durch Vertragsstellen zur Verfügung gestellt werden können; sie kann auch 
eine Vergütung angefallener Leihgebühren unter Bedachtnahme auf § 86 vorsehen. Abs. 2 gilt in diesen 
Fällen nicht. 

(8) Die Instandsetzungskosten notwendiger Heilbehelfe und Hilfsmittel sind vom 
Versicherungsträger unter Bedachtnahme auf § 86 bis zu zwei Drittel der Kosten zu übernehmen, die dem 
Versicherungsträger bei Neuanschaffung des Heilbehelfes oder des Hilfsmittels entstehen würden. 

(9) Die Satzung kann unter Bedachtnahme auf die Abnützung bei ordnungsmäßigem Gebrauch eine 
Gebrauchsdauer für Heilbehelfe und Hilfsmittel festsetzen. Die Gebrauchsdauer darf für Brillen drei Jahre 
nicht unterschreiten. 

(10) Die Leistung bestimmt sich im einzelnen im Rahmen der durch Gesetz und Satzung 
festgesetzten Höchstbeträge nach Maßgabe der bestehenden Verträge mit den entsprechenden 
Vertragspartnern oder nach einem Vergütungstarif, der einen Bestandteil der Satzung darstellt. 
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